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1. Beratung des Steuerpflichtigen
 

1.1 In § 89 Abs. 1 Satz 1 AO sind Erklärungen und Anträge gemeint, die sich bei dem gegebe-
nen Sachverhalt aufdrängen. Im Übrigen ist es Sache des Steuerpflichtigen, sich über die
Antragsmöglichkeiten zu unterrichten, ggf. durch Rückfrage beim Finanzamt (§ 89 Abs. 1
Satz 2 AO). Die Finanzämter wären überfordert, wenn sie darauf zu achten hätten, ob der
Steuerpflichtige jede sich ihm bietende Möglichkeit, Steuern zu sparen, ausgenutzt hat
(BFH-Urteil vom 22.1.1960, VI 175/59 U, BStBl III S. 178).
 

1.2 Kann bei einem eindeutigen Verstoß der Finanzbehörden gegen die Fürsorgepflicht nach
§ 89 Abs. 1 Satz 1 AO dem Steuerpflichtigen nicht durch Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (§ 110 AO) oder durch Änderung des bestandskräftigen Steuerbescheids nach § 173
Abs. 1 Nr. 2 AO geholfen werden, so kann es geboten sein, die zu Unrecht festgesetzte
Steuer wegen sachlicher Unbilligkeit (§ 227 AO) zu erlassen.
 

2.  Auskünfte nach § 89 Abs. 1 Satz 2 AO

In § 89 Abs. 1 Satz 2 AO sind Auskünfte über das Verfahren (z.B. Fristberechnung, Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand, Aussetzung der Vollziehung) gemeint. Die Erteilung
von Auskünften materieller Art ist den Finanzbehörden gestattet; hierauf besteht jedoch
kein Anspruch. Sofern eine Finanzbehörde eine schriftliche Auskunft materieller Art außer-
halb des § 89 Abs. 2 AO und der StAuskV erteilt, soll darauf hingewiesen werden, dass die
Auskunft unverbindlich ist. Ist dies unterblieben, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob der
Empfänger in entsprechender Anwendung des § 133 BGB nach den ihm bekannten Um-
ständen unter Berücksichtigung von Treu und Glauben von einer Verbindlichkeit der ihm
erteilten Auskunft ausgehen konnte. Hierbei ist im Regelfall davon auszugehen, dass kei-
ne Bindungswirkung eintreten sollte.
 

3.  Verbindliche Auskünfte nach § 89 Abs. 2 AO
 

3.1  Allgemeines

Die Finanzämter und das BZSt können unter den Voraussetzungen des § 89 Abs. 2 Satz 1
AO und der StAuskV auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beurteilung
von genau bestimmten, noch nicht verwirklichten Sachverhalten erteilen, wenn daran im
Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht.
 

3.2  Antragsteller
 

3.2.1 Antragsteller einer verbindlichen Auskunft i.S.d. § 89 Abs. 2 AO (und zugleich Gebühren-
schuldner i.S.d des § 89 Abs. 3 bis 5 AO) ist derjenige, in dessen Namen der Antrag ge-
stellt wird. Zur einheitlichen Antragstellung durch mehrere Beteiligte vgl. § 1 Abs. 2 St-
AuskV. Antragsteller und Steuerpflichtiger müssen nicht identisch sein.
 

3.2.2 Antragsteller und Steuerpflichtiger sind in der Regel identisch, wenn der Steuerpflichtige,
dessen künftige Besteuerung Gegenstand der verbindlichen Auskunft sein soll, bei Antrag-
stellung bereits existiert. Eine dritte Person hat in diesen Fällen im Regelfall kein eigenes
berechtigtes Interesse an einer Auskunftserteilung hinsichtlich der Besteuerung eines an-
deren, bereits existierenden Steuerpflichtigen.
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  3.2.3 Existiert der Steuerpflichtige bei Antragstellung noch nicht, kann bei berechtigtem Inter-
esse auch ein Dritter Antragsteller sein (§ 1 Abs. 4 StAuskV). Berechtigte/r Antragsteller
einer verbindlichen Auskunft über die künftige Besteuerung einer noch nicht existieren-
den Kapitalgesellschaft kann die Person / können die Personen gemeinsam sein, die die-
se Kapitalgesellschaft gründen und dann (gemeinsam) zu mindestens 50% an der Gesell-
schaft beteiligt sein will/wollen. Entsprechendes gilt für Auskunftsanträge einer Vorgrün-
dungsgesellschaft. Die einem Dritten wegen seines berechtigten Interesses erteilte ver-
bindliche Auskunft entfaltet gegenüber dem künftigen Steuerpflichtigen auch dann Bin-
dungswirkung, wenn die tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse bei Verwirklichung des
Sachverhalts von den bei Antragstellung geplanten Beteiligungsverhältnissen abweichen,
soweit die Beteiligungsverhältnisse für die steuerrechtliche Beurteilung ohne Bedeutung
sind.
 

3.2.4 § 1 Abs. 4 StAuskV geht der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 1 StAuskV als lex specialis vor.
Deshalb muss ein Auskunftsantrag für eine noch zu gründende Kapitalgesellschaft oder
Personengesellschaft nicht von allen künftigen Gesellschaftern gemeinsam gestellt wer-
den.
 

3.3  Zuständigkeit für die Erteilung verbindlicher Auskünfte

Nach § 89 Abs. 2 Satz 2 AO ist das Finanzamt für die Erteilung einer verbindlichen Aus-
kunft zuständig, das bei Verwirklichung des dem Antrag zugrunde liegenden Sachverhalts
für die Besteuerung örtlich zuständig sein würde. Abweichend hiervon ist allerdings bei
Antragstellern, für die im Zeitpunkt der Antragstellung nach §§ 18 bis 21 AOkein Finanz-
amt zuständig ist, auf dem Gebiet der Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auf-
trag des Bundes verwaltet werden, nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO das BZSt für die Auskunfts-
erteilung zuständig. Bezüglich der Zuständigkeit für die Erteilung einer einheitlichen ver-
bindlichen Auskunft gegenüber mehreren Beteiligten nach § 1 Abs. 3 StAuskV siehe AEAO
zu § 89, Nr. 3.3.3.
 

3.3.1  Zuständigkeit des BZSt nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO
 

3.3.1.1 Die Sonderregelung des § 89 Abs. 2 Satz 3 AO geht der allgemeinen Regelung in § 89
Abs. 2 Satz 2 AO vor. Sie gilt allerdings nur für Steuern, die von den Landesfinanzbehör-
den im Auftrag des Bundes verwaltet werden. Für andere von den Finanzämtern verwalte-
te Steuern sowie für die Gewerbesteuermessbetragsfestsetzung kann das BZSt auch dann
keine verbindliche Auskunft erteilen, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung nach §§ 18 bis
21 AO kein Finanzamt für die Besteuerung des Antragstellers zuständig ist.
 

3.3.1.2 § 89 Abs. 2 Satz 3 AO stellt auf die aktuellen Verhältnisse des Antragstellers im Zeitpunkt
der Antragstellung ab, während § 89 Abs. 2 Satz 2 AO auf künftige (geplante) Verhältnisse
des Steuerpflichtigen (d.h. der Person, deren künftige Besteuerung Gegenstand der ver-
bindlichen Auskunft ist) abstellt.
 

3.3.1.3 § 89 Abs. 2 Satz 3 AO ist für jede Steuerart gesondert anzuwenden. Bei einem Antragstel-
ler, für den im Zeitpunkt der Antragstellung ein Finanzamt für eine von den Landesfinanz-
behörden im Auftrag des Bundes verwaltete Steuer zuständig ist, ist das BZSt für die Aus-
kunftserteilung nur hinsichtlich solcher von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des
Bundes verwalteten Steuern zuständig, für die im Zeitpunkt der Antragstellung noch kein
Finanzamt zuständig ist.
 

3.3.1.4  Beispiel:
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Die im Ausland ansässige natürliche Person A unterliegt im Zeitpunkt der Antragstellung
im Inland nur der Umsatzsteuer. Für die Umsatzbesteuerung des A ist in diesem Zeitpunkt
nach § 21 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. der UStZustV das Finanzamt U zuständig. A beantragt
eine verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 Satz 1 AO über Einkommen- und Umsatzsteu-
er.

- Für die verbindliche Auskunft über Einkommensteuer ist nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO
das BZSt zuständig.
 

- Für die verbindliche Auskunft über Umsatzsteuer ist nach § 89 Abs. 2 Satz 2 AO das
Finanzamt zuständig, das bei Verwirklichung des vorgetragenen Sachverhalts nach
§ 21 AO (ggf. i.V.m. der UStZustV) für die Umsatzbesteuerung des A örtlich zuständig
sein würde.
 

 

3.3.1.5 Bei Anwendung des § 89 Abs. 2 Satz 3 AO kommt es nicht darauf an, ob der Antragstel-
ler im Inland bereits bei einem Finanzamt geführt wird. Entscheidend ist, ob nach den Ver-
hältnissen zum Zeitpunkt der Antragstellung ein Finanzamt örtlich zuständig ist, d. h. ob
vom Antragsteller bereits steuerrelevante Sachverhalte im Inland verwirklicht wurden,
wegen derer ein Steuerverwaltungsverfahren von Amts wegen durchzuführen wäre. Un-
erheblich ist, ob das örtlich zuständige Finanzamt hiervon bereits Kenntnis hat bzw. ob es
bereits ein Steuerverwaltungsverfahren durchgeführt hat.

Steuerrelevante Sachverhalte im Inland sind dabei nur solche, für die eine Steuererklä-
rungspflicht im Inland besteht.

Nicht zu steuerrelevanten Sachverhalten im Inland führen grundsätzlich

- Einkünfte, die im Inland nicht steuerpflichtig sind,
 

- Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen und damit als abgeltend besteuert gelten
oder
 

- Umsätze, für die der Leistungsempfänger der Steuerschuldner ist.
 

Wird in diesen Fällen dennoch ein Steuerverwaltungsverfahren im Inland durchgeführt
und ist dieses noch nicht abgeschlossen, kommt die Sonderzuständigkeitsregelung des
§ 89 Abs. 2 Satz 3 AO ausnahmsweise nicht zur Anwendung.
 

3.3.1.6 Das BZSt kann unter den Voraussetzungen des § 89 Abs. 2 Satz 3 AO auch dann eine ver-
bindliche Auskunft erteilen, wenn der Ort, an dem der vorgetragene Sachverhalt im Inland
verwirklicht werden soll, noch nicht feststeht.
 

  3.3.1.7 Betrifft eine verbindliche Auskunft mehrere Steuerarten und sind hierfür zum Teil das
BZSt und im Übrigen ein oder mehrere Finanzämter zuständig, sollen sich die beteiligten
Finanzbehörden untereinander abstimmen, um widersprüchliche verbindliche Auskünfte
zu vermeiden.
 

3.3.2  Zuständigkeit eines Finanzamts nach § 89 Abs. 2 Satz 2 AO
 

3.3.2.1 Die Zuständigkeitsregelung des § 89 Abs. 2 Satz 2 AO gilt bei den von den Landesfinanz-
behörden im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern nur, soweit nicht das BZSt nach
§ 89 Abs. 2 Satz 3 AO zuständig ist (vgl. AEAO zu § 89, Nr. 3.3.1). Für andere von den Fi-
nanzämtern verwaltete Steuern sowie für die Gewerbesteuermessbetragsfestsetzung rich-
tet sich die Zuständigkeit für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft immer nach § 89
Abs. 2 Satz 2 AO.
 



- Seite 5 von 14 -

3.3.2.2 Die Zuständigkeit nach § 89 Abs. 2 Satz 2 AO knüpft an die künftigen steuerlichen Verhält-
nisse des Steuerpflichtigen bei Verwirklichung des Sachverhaltes an. Das hiernach für die
Auskunftserteilung zuständige Finanzamt muss nicht mit dem Finanzamt identisch sein,
das zum Zeitpunkt der Antragstellung für die Besteuerung des Steuerpflichtigen zuständig
ist. Wird eine verbindliche Auskunft berechtigterweise durch einen Dritten beantragt (vgl.
AEAO zu § 89, Nr. 3.2.3), ist ebenso unerheblich, welches Finanzamt für seine Besteue-
rung zuständig ist.
 

3.3.2.3 Betrifft eine verbindliche Auskunft mehrere Steuerarten und sind hierfür jeweils unter-
schiedliche Finanzämter nach § 89 Abs. 2 Satz 2 AO zuständig, soll eine Zuständigkeits-
vereinbarung nach § 27 AO herbeigeführt werden, wenn die unterschiedliche Zuständig-
keit weder für den Steuerpflichtigen noch für die Finanzbehörden zweckmäßig ist. Eine
derartige Zuständigkeitsvereinbarung kann auch schon vor Verwirklichung des geplanten
Sachverhaltes getroffen werden. Sofern keine Zuständigkeitsvereinbarung herbeigeführt
werden kann, sollen sich die beteiligten Finanzämter untereinander abstimmen, um wi-
dersprüchliche verbindliche Auskünfte zu vermeiden (vgl. AEAO zu § 89, Nr. 3.3.1.7).
 

3.3.3 Zuständigkeit eines Finanzamts bei einheitlicher Auskunftserteilung nach § 1
Abs. 3 StAuskV
 

3.3.3.1 Die Zuständigkeit für die Erteilung einer einheitlichen verbindlichen Auskunft gegen-
über mehreren Beteiligten bestimmt sich nach § 1 Abs. 3 StAuskV. Bei Organschaftsfällen
i. S. d. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 StAuskV soll das Finanzamt, das für die Erteilung der
verbindlichen Auskunft nicht zuständig ist, aber von der Bindungswirkung dieser Auskunft
ebenfalls betroffen ist, vorab beteiligt werden.
 

3.3.3.2 Hat im Fall einer Umsatzsteuer-Organschaft der Organträger seinen Sitz und seine Ge-
schäftsleitung im Ausland, ist entsprechend § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 UStG das Finanzamt
der Organgesellschaft bzw. - falls mehrere Organgesellschaften beteiligt sind - das Finanz-
amt der wirtschaftlich bedeutendsten Organgesellschaft für die Erteilung der verbindli-
chen Auskunft zuständig.
 

3.4  Form, Inhalt und Voraussetzungen des Antrags auf Erteilung einer verbindli-
chen Auskunft
 

3.4.1 Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und die in § 1 Abs. 1 StAuskV bezeichneten
Angaben enthalten. Zusätzlich soll der Antragsteller nach § 89 Abs. 4 Satz 2 AO Angaben
zum Gegenstandswert der Auskunft machen.
 

3.4.2 Im Auskunftsantrag ist der ernsthaft geplante und zum Zeitpunkt der Antragstellung noch
nicht verwirklichte Sachverhalt ausführlich und vollständig darzulegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2
StAuskV). Es ist unschädlich, wenn bereits mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen
wurde, solange der dem Auskunftsantrag zugrunde gelegte Sachverhalt im Wesentlichen
noch nicht verwirklicht wurde und noch anderweitige Dispositionen möglich sind.
 

3.4.3 Der Antragsteller muss sein eigenes steuerliches Interesse darlegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 St-
AuskV). Außer in den Fällen des § 1 Abs. 4 StAuskV ist ein Auskunftsantrag mit Wirkung
für Dritte nicht zulässig. Denn eine dritte Person hat kein eigenes berechtigtes Interesse
an einer Auskunftserteilung hinsichtlich der Besteuerung eines anderen, bereits existie-
renden Steuerpflichtigen.
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3.4.4 Im Auskunftsantrag sind konkrete Rechtsfragen darzulegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 StAuskV). Es
reicht nicht aus, allgemeine Fragen zu den bei Verwirklichung des geplanten Sachverhalts
eintretenden steuerlichen Rechtsfragen darzulegen.
 

3.5  Erteilung einer verbindlichen Auskunft
 

3.5.1 Der Auskunft ist der vom Antragsteller vorgetragene Sachverhalt zugrunde zu legen. Das
Finanzamt ist nicht verpflichtet, eigens für die zu erteilende Auskunft Ermittlungen durch-
zuführen, es soll aber dem Antragsteller Gelegenheit zum ergänzenden Sachvortrag ge-
ben, wenn dadurch eine Entscheidung in der Sache ermöglicht werden kann. Die Erteilung
einer verbindlichen Auskunft für alternative Gestaltungsvarianten ist nicht zulässig.
 

3.5.2 Die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist ausgeschlossen, wenn der Sachverhalt im
Wesentlichen bereits verwirklicht ist. Über Rechtsfragen, die sich aus einem bereits abge-
schlossenen Sachverhalt ergeben, ist ausschließlich im Rahmen des Veranlagungs- oder
Feststellungsverfahrens zu entscheiden. Das gilt auch, wenn der Sachverhalt zwar erst
nach Antragstellung, aber vor der Entscheidung über den Antrag verwirklicht wird.
 

  3.5.3 Eine Auskunft kann auch erteilt werden, wenn der Antragsteller eine Auskunft für die
ernsthaft geplante Umgestaltung eines bereits vorliegenden Sachverhalts begehrt. Das
gilt insbesondere bei Sachverhalten, die wesentliche Auswirkungen in die Zukunft haben
(z.B. Dauersachverhalte). Bei Dauersachverhalten richtet sich das zeitliche Ausmaß der
Bindungswirkung nach dem Auskunftsantrag, soweit die Finanzbehörde nicht aus materi-
ell-rechtlichen Gründen von den zeitlichen Vorstellungen des Antragstellers abweicht (z.B.
wegen Verlängerung oder Verkürzung des Abschreibungszeitraumes) und deshalb ihre
Auskunft für einen anderen Zeitraum erteilt.
 

3.5.4 Verbindliche Auskünfte sollen nicht erteilt werden in Angelegenheiten, bei denen die Er-
zielung eines Steuervorteils im Vordergrund steht (z.B. Prüfung von Steuersparmodellen,
Feststellung der Grenzpunkte für das Handeln eines ordentlichen Geschäftsleiters). Die
Befugnis, nach pflichtgemäßem Ermessen auch in anderen Fällen die Erteilung verbindli-
cher Auskünfte abzulehnen, bleibt unberührt (z.B. wenn zu dem Rechtsproblem eine ge-
setzliche Regelung, eine höchstrichterliche Entscheidung oder eine Verwaltungsanwei-
sung in absehbarer Zeit zu erwarten ist).
 

3.5.5 Die verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO ist (auch wenn sie nicht der Rechtsauffas-
sung des Antragstellers entspricht) ebenso wie die Ablehnung der Erteilung einer verbind-
lichen Auskunft ein Verwaltungsakt. Sie ist schriftlich oder elektronisch zu erteilen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122,
122a AO und den Regelungen im AEAO zu § 122 und zu § 122a.

In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV ist die Auskunft allen Beteiligten gegenüber einheit-
lich zu erteilen und dem von ihnen nach § 1 Abs. 2 Satz 2 StAuskV bestellten gemeinsa-
men Empfangsbevollmächtigten bekannt zu geben, soweit keine Einzelbekanntgabe erfor-
derlich ist.
 

3.5.6 Die verbindliche Auskunft hat zu enthalten

- den ihr zugrunde gelegten Sachverhalt; dabei kann auf den im Antrag dargestellten
Sachverhalt Bezug genommen werden,
 

- die Entscheidung über den Antrag, die zugrunde gelegten Rechtsvorschriften und die
dafür maßgebenden Gründe; dabei kann auf die im Antrag dargelegten Rechtsvor-
schriften und Gründe Bezug genommen werden,
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- eine Angabe darüber, für welche Steuern und für welchen Zeitraum die verbindliche
Auskunft gilt.
 

 

3.5.7 Die verbindliche Auskunft regelt dabei lediglich, wie die Finanzbehörde eine ihr zur Prü-
fung gestellte hypothetische Gestaltung gegenwärtig beurteilt. Es besteht kein Anspruch
auf einen bestimmten rechtmäßigen Inhalt einer verbindlichen Auskunft (vgl. BFH-Urteil
vom 29.2.2012, IX R 11/11, BStBl II S. 651).
 

3.5.8 Ist vor einer Entscheidung über die Erteilung einer verbindlichen Auskunft die Anhörung
eines Beteiligten oder die Mitwirkung einer anderen Behörde oder eines Ausschusses vor-
gesehen, so darf die verbindliche Auskunft erst nach Anhörung der Beteiligten oder nach
Mitwirkung dieser Behörde oder des Ausschusses erteilt werden.
 

3.5.9 Die Bearbeitungsfrist für Auskunftsanträge nach § 89 Abs. 2 Satz 4 AO gilt erstmals für
Anträge, die nach dem 31.12.2016 bei der zuständigen Finanzbehörde eingegangen sind
(Art. 97 § 25 Abs. 2 EGAO). Aus dem bloßen Verstreichen der Bearbeitungsfrist kann nicht
abgeleitet werden, dass die Auskunft als im beantragten Sinn erteilt gilt. Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Finanzbehörde hinreichende Gründe für die nicht fristgerechte Aus-
kunftserteilung mitgeteilt hat oder nicht.
 

3.6  Bindungswirkung einer verbindlichen Auskunft
 

  3.6.1 Die von der nach § 89 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO zuständigen Finanzbehörde erteilte verbind-
liche Auskunft ist für die Besteuerung des Antragstellers nur dann bindend, wenn der spä-
ter verwirklichte Sachverhalt von dem der Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht
oder nur unwesentlich abweicht (§ 2 Abs. 1 Satz 1 StAuskV). Eine vom BZSt nach § 89
Abs. 2 Satz 3 AO rechtmäßig erteilte verbindliche Auskunft bindet auch das Finanzamt,
das bei Verwirklichung des der Auskunft zugrunde liegenden Sachverhalts zuständig ist.
In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV ist die Auskunft gegenüber allen Beteiligten einheit-
lich verbindlich (§ 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV).

Die Bindungswirkung tritt nicht ein, wenn der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt mit
dem bei der Beantragung der verbindlichen Auskunft vorgetragenen Sachverhalt in we-
sentlichen Punkten nicht übereinstimmt. Wird ein Dauersachverhalt innerhalb der zeitli-
chen Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft (vgl. Nr. 3.5.3 des AEAO zu § 89) derge-
stalt verändert, dass er mit dem der verbindlichen Auskunft zugrunde gelegten Sachver-
halt in wesentlichen Punkten nicht mehr übereinstimmt, entfällt die Bindungswirkung der
verbindlichen Auskunft ohne Zutun der Finanzverwaltung ab dem Zeitpunkt der Sachver-
haltsänderung. Entsprechendes gilt für eine von der nach § 1 Abs. 3 StAuskV zuständigen
Finanzbehörde gegenüber mehreren Antragstellern einheitlich erteilte verbindliche Aus-
kunft.

 

3.6.2 Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge geht die Bindungswirkung entsprechend § 45 AO auf
den Rechtsnachfolger über. Bei Einzelrechtsnachfolge erlischt die Bindungswirkung. Die
Bindungswirkung tritt daher nicht ein, wenn der Sachverhalt nicht durch den Antragstel-
ler, sondern durch einen Dritten verwirklicht wurde, der nicht Gesamtrechtsnachfolger des
Antragstellers ist.

 

  3.6.3 Ist die verbindliche Auskunft zuungunsten des Steuerpflichtigen rechtswidrig, tritt nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2 StAuskV keine Bindungswirkung ein. In diesem Fall ist die Steuer nach
Maßgabe der Gesetze und den in diesem Zeitpunkt geltenden Verwaltungsanweisungen
zutreffend festzusetzen. Die Frage, ob sich die (rechtswidrige) verbindliche Auskunft zu-
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ungunsten des Steuerpflichtigen auswirkt, ist durch einen Vergleich zwischen zugesagter
und rechtmäßiger Behandlung zu beantworten und kann sich nur auf die konkret erteilte
Auskunft beziehen.

Widerspricht eine nach § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV einheitlich erteilte verbindliche Aus-
kunft dem geltenden Recht und beruft sich mindestens ein Beteiligter darauf, entfällt die
Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft einheitlich gegenüber allen Beteiligten (§ 2
Abs. 2 Satz 2 StAuskV).

 

3.6.4 Die Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft entfällt nach § 2 Abs. 3 StAuskV ohne Zu-
tun der zuständigen Finanzbehörde ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf
denen die Auskunft beruht, aufgehoben oder geändert werden. Wird die verbindliche Aus-
kunft in diesem Fall zur Klarstellung aufgehoben, hat dies nur deklaratorische Wirkung.

 

3.6.5 Eine verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO kann unter den Voraussetzungen der
§§ 129 bis 131 AO berichtigt, zurückgenommen und widerrufen werden. In den Fällen des
§ 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist die Berichtigung, die Rücknahme oder der Widerruf gegen-
über den Antragstellern einheitlich vorzunehmen.

Die Korrektur einer verbindlichen Auskunft mit Wirkung für die Vergangenheit kommt da-
nach insbesondere in Betracht, wenn

- die Auskunft durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung oder Beste-
chung erwirkt worden ist oder
 

- die Rechtswidrigkeit der Auskunft dem Begünstigten bekannt oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht bekannt war.
 

Ist die verbindliche Auskunft von einer sachlich oder örtlich unzuständigen Behörde erlas-
sen worden, entfaltet sie von vornherein keine Bindungswirkung.
 

3.6.6 Über die Fälle der §§ 129 bis 131 AO hinaus kann eine verbindliche Auskunft nach § 2
Abs. 4 StAuskV auch mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben oder geändert werden,
wenn sich herausstellt, dass die erteilte Auskunft unrichtig war.

Eine verbindliche Auskunft ist materiell rechtswidrig und damit rechtswidrig i.S.d. § 2
Abs. 4 StAuskV, wenn sie ohne Rechtsgrundlage oder unter Verstoß gegen materiel-
le Rechtsnormen erlassen wurde oder ermessensfehlerhaft ist. Für die Beurteilung der
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit kommt es auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens,
also der Bekanntgabe der verbindlichen Auskunft an.

Eine Änderung der Rechtsprechung stellt keine Änderung der Rechtslage dar, weil sie die
bisherige Rechtsauffassung nur richtig stellt, also die von Anfang an bestehende Rechtsla-
ge klarstellt. Daher ist eine verbindliche Auskunft von vornherein unrichtig i.S.d. § 2 Abs. 4
StAuskV, wenn sie von einem nach ihrer Bekanntgabe ergangenen FG- oder BFH-Urteil
oder einer später ergangenen Verwaltungsanweisung abweicht. Sie ist nicht unrichtig ge-
worden, ihre Unrichtigkeit wurde lediglich erst nachträglich erkannt.

Die Aufhebung oder Änderung nach § 2 Abs. 4 StAuskV steht im Ermessen der Finanzbe-
hörde. Eine Aufhebung oder Änderung mit Wirkung für die Zukunft ist z.B. sachgerecht,
wenn sich die steuerrechtliche Beurteilung des der verbindlichen Auskunft zugrunde ge-
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legten Sachverhalts durch die Rechtsprechung oder durch eine Verwaltungsanweisung
zum Nachteil des Steuerpflichtigen geändert hat.

Dem Vertrauensschutz wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aufhebung oder Ände-
rung nur mit Wirkung für die Zukunft erfolgen darf. War der Sachverhalt im Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Aufhebung oder Änderung bereits im Wesentlichen verwirklicht, bleibt
die Bindungswirkung bestehen, wenn der später verwirklichte Sachverhalt von dem der
Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht oder nur unwesentlich abweicht.

In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist die Aufhebung oder Änderung gegenüber
den Antragstellern einheitlich vorzunehmen.
 

  3.6.7 Der Steuerpflichtige ist vor einer Korrektur der verbindlichen Auskunft zu hören (§ 91
Abs. 1 AO). In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV sind alle Antragsteller über den
gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten (§ 1 Abs. 2 Satz 2 StAuskV) zu hören.
 

  3.6.8 Im Einzelfall kann es aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt sein, von einem Widerruf der
verbindlichen Auskunft abzusehen oder die Wirkung des Widerrufs zu einem späteren
Zeitpunkt eintreten zu lassen. Eine solche Billigkeitsmaßnahme wird in der Regel jedoch
nur dann geboten sein, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mehr ohne erheblichen Auf-
wand bzw. unter beträchtlichen Schwierigkeiten von den im Vertrauen auf die Auskunft
getroffenen Dispositionen oder eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen zu lösen
vermag.

In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV ist diese Billigkeitsmaßnahme gegenüber allen
Beteiligten einheitlich zu treffen.
 

3.6.9 Die Regelungen in Nrn. 3.6.1 bis 3.6.8 des AEAO zu § 89 gelten in den Fällen des § 1
Abs. 4 StAuskV für die Person, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die den Sach-
verhalt verwirklicht hat, entsprechend.
 

3.7  Rechtsbehelfsmöglichkeiten
 

3.7.1 Gegen die erteilte verbindliche Auskunft wie auch gegen die Ablehnung der Erteilung ei-
ner verbindlichen Auskunft ist der Einspruch gegeben (§ 347 AO).
 

3.7.2 Im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren ist die Sache in vollem Umfang, d.h. auch
in materiell-rechtlicher Hinsicht, zu prüfen (§ 367 Abs. 2 AO). Weicht die Finanzbehörde
bei der Erteilung der verbindlichen Auskunft vom Rechtsstandpunkt des Antragstellers
ab (sog. Negativauskunft), ist der Inhalt der erteilten verbindlichen Auskunft im gericht-
lichen Rechtsbehelfsverfahren nur auf seine sachliche Richtigkeit hin zu prüfen, d.h. dar-
auf, ob die Finanzbehörde den zur Prüfung gestellten Sachverhalt zutreffend erfasst hat
und die gegenwärtige rechtliche Einordnung des zur Prüfung gestellten Sachverhalts in
sich schlüssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist. Eine materiell-rechtliche Überprüfung
der finanzbehördlichen Auffassung durch das Gericht bleibt mangels Bindungswirkung
der Negativauskunft (vgl. Nr. 3.6.3 des AEAO zu § 89) einem Rechtsbehelfsverfahren ge-
gen den späteren Steuerbescheid/Feststellungsbescheid vorbehalten (vgl. BFH-Urteil vom
29.2.2012, IX R 11/11, BStBl II S. 651).
 

3.7.3 Legt in den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 1 StAuskV nur ein Beteiligter Einspruch ein, sind die
übrigen Beteiligten nach § 360 Abs. 3 Satz 1 AO zum Einspruchsverfahren hinzuziehen.
 

4.  Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen
Auskunft
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(§ 89 Abs. 3 bis 7 AO)
 

4.1  Gebührenpflicht
 

4.1.1 Gebühren sind nicht nur zu erheben, wenn die beantragte Auskunft erteilt wird. § 89
Abs. 3 Satz 1 AO ordnet eine Gebührenpflicht für die Bearbeitung eines Auskunftsantrags
an. Gebühren sind daher grundsätzlich auch dann zu entrichten, wenn die Finanzbehör-
de in ihrer verbindlichen Auskunft eine andere Rechtsauffassung als der Antragsteller ver-
tritt, wenn sie die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ablehnt oder wenn der Antrag
zurückgenommen wird. Zur Möglichkeit einer Gebührenermäßigung vgl. AEAO zu § 89,
Nr. 4.5.
 

4.1.2 Die Gebühr wird für jeden Antrag auf verbindliche Auskunft festgesetzt. Es handelt sich je-
weils um einen Antrag, soweit sich die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts auf einen
Steuerpflichtigen bezieht. Dieser Sachverhalt kann sich auf mehrere Steuerarten auswir-
ken. In den Fällen des § 1 Abs. 2 StAuskV wird nur eine Gebühr erhoben; die Beteiligten
sind Gesamtschuldner der Gebühr (§ 89 Abs. 3 Satz 2 AO).

Ist in Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 1 StAuskV hinsichtlich des der Auskunft zugrunde liegen-
den Sachverhalts teilweise auch die Gesellschaft Steuerschuldnerin (vgl. AEAO zu § 122,
Nr. 2.4.1), wird gegenüber den Gesellschaftern und der Gesellschaft nur eine Gebühr er-
hoben. In Umwandlungsfällen ist jeder abgebende, übernehmende oder entstehende
Rechtsträger eigenständig zu beurteilen.
 

4.1.3 Die Gebührenpflicht gilt nicht für Anträge auf verbindliche Zusagen auf Grund einer Au-
ßenprüfung nach §§ 204 ff. AO oder für Lohnsteueranrufungsauskünfte nach § 42e EStG.
Sie gilt auch nicht für Anfragen, die keine verbindliche Auskunft des Finanzamts i. S. d.
§ 89 Abs. 2 AO zum Ziel haben.
 

4.2  Gegenstandswert
 

4.2.1 Die Gebühr richtet sich grundsätzlich nach dem Wert, den die Auskunft für den Antragstel-
ler hat (Gegenstandswert; § 89 Abs. 4 Satz 1 AO).
 

  4.2.2 Maßgebend für die Bestimmung des Gegenstandswerts ist die steuerliche Auswirkung des
vom Antragsteller dargelegten Sachverhalts. Die steuerliche Auswirkung ist in der Weise
zu ermitteln, dass der Steuerbetrag, der bei Anwendung der vom Antragsteller vorgetra-
genen Rechtsauffassung entstehen würde, dem Steuerbetrag gegenüberzustellen ist, der
entstehen würde, wenn die Finanzbehörde eine entgegengesetzte Rechtsauffassung ver-
treten würde.

Für diese Ermittlung der steuerlichen Auswirkung sind die Grundsätze der gerichtlichen
Streitwertermittlung für ein Hauptsacheverfahren entsprechend anzuwenden (BFH-Urteil
vom 22.4.2015, IV R 13/12, BStBl II S. 989).

Steuerliche Auswirkungen, die sich mittelbar ergeben können, die jedoch nicht selbst zum
Gegenstand des Antrags gemacht worden sind, werden bei Bemessung des Gegenstands-
werts nicht berücksichtigt (vgl. BFH-Urteil vom 22.4.2015, IV R 13/12, a. a. O.). Betrifft die
beantragte Auskunft ertragsteuerliche Fragen, sind danach Annexsteuern (Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag) nicht in die Ermittlung des Gegenstandswerts einzubeziehen. Gewer-
besteuerliche Auswirkungen sind bei der Ermittlung des Gegenstandswerts einzubezie-
hen, es sei denn, die gewerbesteuerliche Beurteilung ist ausdrücklich von der beantragten
Auskunft ausgenommen.
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4.2.3 Bei Dauersachverhalten ist auf die durchschnittliche steuerliche Auswirkung eines Jahres
abzustellen (vgl. auch AEAO zu § 89, Nr. 3.5.3).
 

4.2.4 Die Gebühr wird nach § 89 Abs. 5 Satz 1 AO in entsprechender Anwendung des § 34 GKG
mit einem Gebührensatz von 1,0 erhoben. § 34 GKG in der Fassung des Kostenrechtsän-
derungsgesetzes 2021 vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3229) ist dabei in entsprechender An-
wendung des § 71 Abs. 1 GKG auf alle Anträge anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 bei
der zuständigen Finanzbehörde eingegangen sind. Für Anträge, die vor dem 1.1.2021 bei
der zuständigen Finanzbehörde eingegangen sind, ist § 34 GKG in der bis zum 31.12.2020
geltenden Fassung weiterhin entsprechend anzuwenden.

Der Gegenstandswert ist in entsprechender Anwendung des § 39 Abs. 2 GKG auf 30 Mio. €
begrenzt (§ 89 Abs. 5 Satz 2 AO). Die Gebühr beträgt damit bei bis zum 31.12.2020 einge-
gangenen Anträgen höchstens 109.736 €, bei ab dem 1.1.2021 eingegangenen Anträgen
höchstens 120.721 €. Beträgt der Gegenstandswert weniger als 10.000 €, wird keine Ge-
bühr erhoben (§ 89 Abs. 5 Satz 3 AO).
 

4.2.5 Der Antragsteller soll den Gegenstandswert und die für seine Bestimmung maßgeblichen
Umstände bereits in seinem Auskunftsantrag darlegen (§ 89 Abs. 4 Satz 2 AO). Diese Dar-
legung erfordert schlüssige und nachvollziehbare Angaben; fehlen derartige Angaben
oder sind sie unzureichend, ist der Antragsteller hierauf hinzuweisen und um entspre-
chende Ergänzung seines Antrags oder um Erläuterung zu bitten, warum er keine Anga-
ben machen kann.
 

4.2.6 Den Angaben des Antragstellers ist im Regelfall zu folgen. Bei seiner Darlegung des Ge-
genstandswerts muss sich der Antragsteller allerdings an die Grundsätze der gerichtli-
chen Streitwertermittlung halten (vgl. AEAO zu § 89, Nr. 4.2.2). Eine davon abweichen-
de Bemessung des Gegenstandswerts führt regelmäßig zu einem offensichtlich unzutref-
fenden Ergebnis und ist deshalb vom Finanzamt nicht zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom
22.4.2015, IV R 13/12, BStBl II S. 989). Eine Ermittlung des Gegenstandswerts durch das
Finanzamt ist im Übrigen nur dann geboten, wenn der Antragsteller keine Angaben ma-
chen kann oder wenn seine Angaben anderweitig zu einem offensichtlich unzutreffenden
Ergebnis führen würden (§ 89 Abs. 4 Satz 3 AO).
 

4.2.7 Will das Finanzamt von dem erklärten Gegenstandswert abweichen oder konnte der An-
tragsteller keine Angaben zum Gegenstandswert machen, ist dem Antragsteller vor Er-
lass des Gebührenbescheids rechtliches Gehör (§ 91 AO) zu gewähren. Die Bearbeitung
des Auskunftsantrags soll bis zum Eingang der Stellungnahme des Antragstellers, höchs-
tens aber bis zum Ablauf der (regelmäßig einmonatigen) Frist zur Stellungnahme zurück-
gestellt werden.
 

4.3  Zeitgebühr
 

4.3.1 Beziffert der Antragsteller den Gegenstandswert nicht und ist der Gegenstandswert auch
nicht durch Schätzung bestimmbar, ist eine Zeitgebühr zu berechnen (§ 89 Abs. 6 Satz 1
1. Halbsatz AO). Die Zeitgebühr beträgt 50 € je angefangene halbe Stunde Bearbeitungs-
zeit (§ 89 Abs. 6 Satz 1 2. Halbsatz AO). Beträgt bei der Gebührenbemessung nach dem
Zeitwert die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stunden, wird keine Gebühr erhoben (§ 89
Abs. 6 Satz 2 AO).
 

4.3.2 Wird eine solche Zeitgebühr erhoben, ist der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung des
Antrags auf verbindliche Auskunft zu dokumentieren. Zur Bearbeitungszeit rechnen nur
die Zeiten, in denen der vorgetragene Sachverhalt ermittelt und dessen rechtliche Wür-
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digung geprüft wurde. Waren vorgesetzte Finanzbehörden wegen der besonderen Be-
deutung des Einzelfalls oder der grundsätzlichen Bedeutung entscheidungserheblicher
Rechtsfragen hinzuzuziehen, ist die dortige Bearbeitungszeit ebenfalls zu berücksichtigen,
soweit sie dem konkreten Auskunftsantrag individuell zuzuordnen ist.
 

4.4  Gebührenfestsetzung
 

4.4.1 Die Gebühr ist durch schriftlichen Bescheid gegenüber dem Antragsteller festzusetzen;
Bekanntgabevollmachten sind zu beachten. Der Antragsteller hat die Gebühr innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids zu entrichten (§ 89 Abs. 3 Satz 3 AO).

Auf die Gebühr sind die Vorschriften der AO grundsätzlich sinngemäß anzuwenden (vgl.
im Einzelnen AEAO zu § 1, Nr. 3). Die Gebührenfestsetzung kann nach §§ 129 bis 131 AO
korrigiert werden. Gegen die Gebührenfestsetzung ist der Einspruch gegeben (§ 347 AO).
 

4.4.2 Die Entscheidung über den Antrag auf verbindliche Auskunft soll bis zur Zahlung der Ge-
bühr zurückgestellt werden, wenn der Zahlungseingang nicht gesichert erscheint. In der-
artigen Fällen ist im Gebührenbescheid darauf hinzuweisen, dass über den Antrag auf Er-
teilung einer verbindlichen Auskunft erst nach Zahlungseingang entschieden wird.
 

4.5  Ermäßigung der Gebühr
 

4.5.1 Die Gebühr nach § 89 Abs. 3 bis 6 AO entsteht auch für die Bearbeitung eines Antrags auf
verbindliche Auskunft, der die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt (Beispiel: der An-
trag beinhaltet keine ausführliche Darlegung des Rechtsproblems oder keine eingehen-
de Begründung des Rechtsstandpunkts des Antragstellers). Vor einer Ablehnung eines An-
trags aus formalen Gründen hat die Finanzbehörde den Antragsteller auf diese Mängel
und auf die Möglichkeit der Ergänzung oder Rücknahme des Antrags hinzuweisen.
 

4.5.2 Wird ein Antrag vor Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag auf verbindliche Aus-
kunft zurückgenommen, kann die Gebühr ermäßigt werden (§ 89 Abs. 7 Satz 2 AO). Hier-
bei ist wie folgt zu verfahren:

- Hat die Finanzbehörde noch nicht mit der Bearbeitung des Antrags begonnen, ist die
Gebühr auf Null zu ermäßigen. In diesem Fall kann aus Vereinfachungsgründen be-
reits von der Erteilung eines Gebührenbescheids abgesehen werden.
 

- Hat die Finanzbehörde bereits mit der Bearbeitung des Antrags begonnen, ist der bis
zur Rücknahme des Antrags angefallene Bearbeitungsaufwand angemessen zu be-
rücksichtigen und die Gebühr anteilig zu ermäßigen.
 

 

5.  Anwendung der StAuskV
 

5.1 Die StAuskV gilt für alle verbindlichen Auskünfte, die ab Inkrafttreten des § 89 Abs. 2 AO
(12.9.2006) erteilt worden sind.
 

5.2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 und § 2 Abs. 2 bis 4 StAuskV in der am 20.7.2017 gelten-
den Fassung sind erstmals auf nach dem 1.9.2017 bei der zuständigen Finanzbehörde ein-
gegangene Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft anzuwenden. Die neuen
Regelungen sind nach Ablauf der Übergangsfrist auf alle Anträge anzuwenden, die ab die-
sem Zeitpunkt bei der zuständigen Finanzbehörde eingehen.
 

5.3 Für Auskünfte mit Bindungswirkung nach Treu und Glauben, die bis zum 11.9.2006 erteilt
worden sind, sind die Regelungen in Nrn. 4 und 5 des BMF-Schreibens vom 29.12.2003,
BStBl I S. 742 weiter anzuwenden.
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Hinweis

 
 
Teiländerung in Nummer 4.4.1 Absatz 1 Satz 2 durch Nr. 3 des BMF-Schreibens vom 01.11.2021,
VV DEU BMF 2021-11-01 IV A 3-S 0062/21/10002:001
 
 
Anwendende Verweise

AEAO Zu § 122 (Anwendung)
AEAO Zu § 122a (Anwendung)
AEAO Zu § 1 (Anwendung)
AO 1977 § 110 (Zitierung)
AO 1977 § 129 (Zitierung)
AO 1977 § 173 Abs 1 (Zitierung)
AO 1977 § 18 (Zitierung)
AO 1977 § 204 (Zitierung)
AO 1977 § 21 Abs 2 (Zitierung)
AO 1977 § 21 (Zitierung)
AO 1977 § 227 (Zitierung)
AO 1977 § 27 (Zitierung)
AO 1977 § 347 (Zitierung)
AO 1977 § 360 Abs 3 (Zitierung)
AO 1977 § 367 Abs 2 (Zitierung)
AO 1977 § 45 (Zitierung)
AO 1977 § 91 Abs 1 (Zitierung)
AO 1977 § 91 (Zitierung)
AO 1977 (Zitierung)
AOEG 1977 Art 97 § 25 Abs 2 (Zitierung)
BGB § 133 (Zitierung)
EStG § 42e (Zitierung)
GKG 2004 § 34 (Zitierung)
GKG 2004 § 34 (Zitierung)
GKG 2004 § 34 (Zitierung)
GKG 2004 § 39 Abs 2 (Zitierung)
GKG 2004 § 71 Abs 1 (Zitierung)
KostRÄG 2021 (Zitierung)
StAuskV § 1 Abs 1 (Zitierung)
StAuskV § 1 Abs 2 (Zitierung)
StAuskV § 1 Abs 3 (Zitierung)
StAuskV § 1 Abs 4 (Zitierung)
StAuskV § 2 Abs 1 (Zitierung)
StAuskV § 2 Abs 2 (Zitierung)
StAuskV § 2 Abs 3 (Zitierung)
StAuskV § 2 Abs 4 (Zitierung)
StAuskV (Zitierung)
UStG 1980 § 2 Abs 2 (Zitierung)
UStZustV (Zitierung)
VV DEU BMF 2003-12-29 IV A 4-S 0430-7/03 (Anwendung)
Sonstige Verweise
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AO 1977 § 122 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 122a (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 1 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 2 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 3 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 4 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 5 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 6 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 Abs 7 (Durchführungsvorschrift)
AO 1977 § 89 (Durchführungsvorschrift)

Weitere Fassungen dieser Vorschrift

AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 28.01.2021 gültig bis: 31.10.2021 vom 28.01.2021
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 20.01.2021 gültig bis: 27.01.2021 vom 20.01.2021
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 31.01.2019 gültig bis: 19.01.2021 vom 31.01.2019
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 24.01.2018 gültig bis: 30.01.2019 vom 24.01.2018
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 07.08.2017 gültig bis: 23.01.2018 vom 07.08.2017
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 12.01.2017 gültig bis: 06.08.2017 vom 12.01.2017
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 05.09.2016 gültig bis: 11.01.2017 vom 05.09.2016
AEAO 2014 Zu § 89 , Schreiben, gültig ab: 31.01.2014 gültig bis: 04.09.2016 vom 31.01.2014

Diese Verwaltungsvorschrift zitiert
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